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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schulen der Gemeinde Köniz 

Köniz, 23. Dezember 2021 

Einführung der Maskentragpflicht ab der 1. Klasse 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

Mit dem Schulstart am 10. Januar 2022 gilt an den Schulen des Kantons Bern neu eine Masken-
tragpflicht ab der 1. Klasse (für Basisstufenklassen ab der 3. Jahrgangsstufe). Der Regierungsrat 
hat dies an seiner Sitzung vom Mittwoch, 22. Dezember 2021, beschlossen. Schülerinnen und 
Schüler der Kindergärten sind von der neuen Regelung ausgenommen. Die neue Massnahme 
gilt vorläufig bis am 24. Januar 2022. 

Mit dieser Massnahme will der Regierungsrat den hohen Covid-19-Fallzahlen und insbesondere 
der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante entgegenwirken. Die Ausweitung der Maskentrag-
pflicht soll die Ausbreitung des Coronavirus an den Schulen eindämmen und damit Kinder sowie 
das Lehr-, Betreuungs- und Schulpersonal zusätzlich vor einer Infektion schützen. Die Masken-
tragpflicht stützt ausserdem den Präsenzunterricht. 

Die Gemeinde Köniz stellt die notwendigen Masken in für Kinder passender Grösse kostenlos 
zur Verfügung. Das Tragen von eigenen Schutzmasken ist erlaubt. In der Tagesschule (Aus-
nahme ist die Essenssituation) und in den von der Gemeinde organisierten Schülertransporten 
müssen Schülerinnen und Schüler ebenfalls ab der 1. Klasse Masken tragen. Aufgrund der epi-
demiologischen Situation bitten wir Sie und Ihre Angehörigen nach wie vor, auf Schulbesuche zu 
verzichten. In dringenden Fällen ist ein Schulbesuch nach erfolgter Kontaktaufnahme mit der zu-
ständigen Schulleitung und unter Einhaltung der geltenden Corona-Massnahmen möglich. 

Wir bitten alle am Schulbetrieb beteiligten Personen, sich weiterhin an die Distanz- und Hygiene-
massnahmen zu halten (Abstand halten, Hände waschen, regelmässig Lüften). Falls Ihr Kind 
Krankheits- oder Erkältungssymptome zeigt, darf es die Schule nicht mehr besuchen und die 
zuständige Lehrperson ist zu informieren. Bitte lassen Sie in diesem Fall Ihr Kind testen und 
achten Sie darauf, dass es erst nach bestätigtem negativem Corona-Test wieder Kontakte zu 
anderen Kindern oder Erwachsenen hat. 

Das Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts ist nach wie vor das wichtigste Anliegen. Mit der 
neuen Regelung soll die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sowie die des Schulperso-
nals bestmöglich geschützt werden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und dass Sie alle am 
Schulbetrieb beteiligten Personen bei der Umsetzung der Massnahmen unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Freundliche Grüsse 

Hans-Peter Kohler Markus Willi  
Direktionsvorsteher DBS   Abteilungsleiter BSS 


